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In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, die Rolle der Netz-

werkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren im Kontext kom-

munaler Politik und Planung zu verorten. Es geht bei der Gestaltung 

von Netzwerken Frühe Hilfen darum, Abstimmungsprozesse innerhalb 

der vor Ort verfügbaren Infrastruktur vorzunehmen. Gleichzeitig sollen 

Überschneidungen (Parallelstrukturen) entdeckt und Lücken im Versor-

gungssystem aufgespürt werden. Diese von Netzwerkkoordinatorinnen 

und Netzwerkkoordinatoren Frühe Hilfen erwarteten Aufgaben haben 

eine hohe Überschneidung mit den Aufgaben einer (nicht nur quantita-

tiv orientierten) Jugendhilfe- und Sozialplanung. Insbesondere in der Ju-

gendhilfeplanung liegen bewährte Modelle vor, die eine Orientierung für 

Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren Frühe Hilfen zur 

Ausgestaltung ihrer Rolle geben können und die eine fruchtbare Einbin-

dung ihrer Tätigkeit in kommunale Strukturen gewährleisten.

Zur EinbinDung von nEtZwErkEn frühE hilfEn in DiE PlAnung DEr kommunAlEn infrAStrukturEntwicklung
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Netzwerke Frühe hIlFeN – eIN thema Für  
dIe kommuNale sozIal- uNd JugeNdhIlFeplaNuNg!

Die Definition Früher Hilfen durch den NZFH-Beirat und das NZFH impliziert einen 

unmittelbaren Auftrag zu einer bedarfsgerechten Gestaltung von Angeboten verschie-

dener Leistungsträger. So wird hier die enge Vernet-

zung und Kooperation von Institutionen und Ange-

boten aus den Bereichen des Gesundheitswesens, der 

Kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer Diens-

te mit dem Ziel verbunden, 

•	 	die	flächendeckende	Versorgung	von	Familien	sicherzustellen,

•	 	bedarfsgerechte	Unterstützungsangebote	voranzutreiben	und	

•	 	die	Qualität	der	Versorgung	zu	verbessern.

 (vgl. NZFH – Begriffsbestimmung 2009)

Damit	werden	grundsätzliche	kommunale	Planungsaufgaben	angesprochen.	»Sozialpla-

nung	in	den	Kommunen	ist	die	politisch	legitimierte,	zielgerichtete	Planung	zur	Beein-

flussung	der	Lebenslagen	von	Menschen,	der	Verbesserung	ihrer	Teilhabechancen	sowie	

zur	Entwicklung	adressaten-	und	sozialraumbezogener	Dienste,	Einrichtungen	und	So-

zialleistungen in definierten geografischen Räumen. Sie geht über die dem Sozialwesen 

direkt	zugeordneten	Leistungen,	Maßnahmen	und	Projekte	hinaus.«	(DV	2011,	S.	4)

Die	Verwaltungsvereinbarung	»Bundesinitiative	Netzwerke	Frühe	Hilfen	und	Familien-

hebammen	2012–2015«	benennt	daher	auch	als	eine	von	vier	zentralen	Voraussetzungen	

für	die	Förderfähigkeit	von	Netzwerken	mit	Zuständigkeit	für	Frühe	Hilfen,	dass	diese	

»regelmäßig	Ziele	und	Maßnahmen	zur	Zielerreichung	auf	der	Grundlage	der	Jugend-

hilfeplanung	nach	§	80	SGB	VIII	festlegen	und	die	Zielerreichung	überprüfen«	(Verwal-

tungsvereinbarung,	Art.	2	Abs.	3).	Damit	wird	in	konsequenter	Anknüpfung	an	§	3	Abs.	3	

KKG,	welcher	die	Organisation	und	damit	die	Steuerung	der	Netzwerke	(sofern	Landes-

recht	keine	anderen	Regelungen	trifft)	den	örtlichen	Trägern	der	Jugendhilfe	zuordnet,	

die	enge	Anbindung	der	Netzwerke	an	die	kommunale	Jugendhilfeplanung	gefordert.

Das	ist	auch	konsequent,	da	es	–	anders	als	für	die	Jugendhilfeplanung	–	für	eine	um-

fassende	 Sozialplanung	 in	 den	 anderen	 einschlägigen	 Sozialgesetzen	 keinen	 expliziten	

gesetzlichen Auftrag gibt1,	wiewohl	die	Notwendigkeit	von	Sozialplanung	in	den	Kom-

munen	 von	 niemandem	 bestritten	 wird	 (zur	Verortung	 der	 Planungsaufgaben	 in	 der	

Kommune	 siehe	Seite	8	 ff.).	Das	Handbuch	»Moderne	So-

zialplanung.	 Ein	 Handbuch	 für	 Kommunen«	 (MAIS	 NRW	

2011)	 verweist	 daher	 darauf,	 dass	 es	 sinnvoll	 und	 zulässig	

ist,	 im	 Kontext	 von	 Sozialplanung	 auf	 die	 Regelungen	 des	

SGB	VIII	 zurückzugreifen,	 da	 hier	 beispielhafte	 gesetzliche	

Grundlagen	geschaffen	wurden.	»Da	die	Jugendhilfeplanung	Teil	der	Sozialplanung	ist	

oder	zumindest	so	gesehen	werden	kann,	lassen	sich	die	für	die	Jugendhilfeplanung	re-

levanten	gesetzlichen	Festlegungen	auf	die	gesamte	Sozialplanung	übertragen«	(MAIS	

NRW	2011,	S.	35).	Vor	diesem	Hintergrund	macht	es	Sinn,	hier	von	einem	erweiterten	

Frühe hilfen zielen auf die 

gestaltung einer bedarfsge-

rechten Infrastruktur.

1	 Die	Planungsanforderungen	bezogen	auf	die	Gesundheitsplanung	sind	in	den	16	Ländergesetzen	über	den	öffentlichen	Gesundheitsdienst	(eine	bundesgesetzliche	Regelung	gibt	es	hier	nicht)	
sehr	unterschiedlich	ausgelegt.	Zumeist	beschränken	sich	hier	die	gesetzlichen	Anforderungen	auf	die	Gesundheitsberichterstattung	und	die	Aufforderung	zur	»Mitwirkung	an	Planungen«	
(vgl.	z.B.	§	8	ÖGDG	NRW).	Dessen	ungeachtet	hat	sich	in	einigen	Kommunen	durchaus	eine	fundierte	Gesundheitsplanung	entwickelt,	die	unbedingt	in	die	weitere	Konzeptionierung	einzube-
ziehen	wäre.

Jugendhilfeplanung 

als bezugspunkt für 

Frühe hilfen
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Verständnis	 von	 Jugendhilfeplanung	 auszugehen,	 welches	 zur	 zentralen	 Bezugsgröße	

auch	für	die	Planung	im	Kontext	Früher	Hilfen	wird.

Erst	im	Rahmen	einer	qualifizierten	Planung	können	die	zuständigen	örtlichen	öffentli-

chen	Träger	sicherstellen,	dass	die	»erforderlichen	und	geeigneten	Einrichtungen,	Diens-

te	 und	Veranstaltungen	 den	 jeweiligen	 Grundrichtungen	 der	 Erziehung	 entsprechend	

rechtzeitig	und	ausreichend	zur	Verfügung	stehen«	(§	79	SGB	VIII).	Die	Begriffe	»er-

forderlich«,	»geeignet«,	»rechtzeitig«	und	»ausreichend«	werden	im	Gesetz	nicht	näher	

definiert.	Es	liegt	also	in	der	Verantwortung	der	öffentlichen	Träger,	diese	Vorgaben	für	

ihren	jeweiligen	Zuständigkeitsbereich	anhand	der	dort	vorfindbaren	Lebenslagen	von	

Menschen	und	anhand	von	fachlichen	Begründungen	zu	 füllen	und	zu	 interpretieren	

(vgl.	Schnurr	u.a.	2010).	Hierbei	sind	die	freien	Träger	(und	im	Falle	der	Frühen	Hilfen	

die	freiberuflichen	Akteure	wie	zum	Beispiel	Ärztinnen/Ärzte	und	Hebammen)	frühzei-

tig und umfassend zu beteiligen.

Eine	 funktionierende	 kommunale	 Planung	 ist	 notwendige	 Voraussetzung	 für	 die	 Ge-

staltung sozialer Dienstleistungen für Familien und Kinder vor Ort. Sie soll – so der An-

spruch	–	das	zentrale	Steuerungsmoment	kommunaler	Sozialleistungen	darstellen.	Auch	

das	KKG	schließt	sich	dieser	Logik	an.	Es	weist	den	örtlichen	

öffentlichen	Trägern	(der	Jugendhilfe)	die	Verantwortung	für	

die	Organisation	(und	damit	Planung)	der	infrastrukturellen	

Netzwerkarbeit	 als	 Regelaufgabe	 zu.	 Städte	 und	 Landkreise	

müssen	also	auf	der	Basis	dieser	Gesetzeslage	klären,	mit	wel-

chen	Zielsetzungen	und	Inhalten,	in	welchem	Umfang,	in	welchen	Organisationsformen,	

mit	welchen	personellen	und	sachlichen	Ressourcen	und	mit	welchen	Qualitätsstandards	

sie	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	soziale	Daseinsvorsorge	für	Menschen	betreiben	wollen.

Durch	die	Diskussion	um	Frühe	Hilfen	und	durch	das	Bundeskinderschutzgesetz	wach-

sen	die	Planungsaufgaben	insbesondere	bezüglich	der	Aufgabendimension	der	Planung	

interdisziplinärer	 Netzwerke	 (von	 der	 Ressortplanung	 zur	 Planung	 interdisziplinärer	

Angebotsstrukturen	 im	Kontext	Früher	Hilfen).	Planung	Früher	Hilfen	als	 integrierte	

kommunale	Planung	legitimiert	sich	vor	diesem	Hintergrund	nicht	nur	aus	der	Gewähr-

leistungspflicht	für	die	Aufgabenwahrnehmung	innerhalb	der	einzelnen	Ressorts,	son-

dern aus der Gewährleistung einer die Lebensphase Kindheit (und Jugend) insgesamt 

betreffenden	Infrastruktur.	

 

Dabei geht es insbesondere auch darum, Schnittmengen der verschiedenen Dienste und 

Handlungssysteme (Grundsicherung, Gesundheitswesen, Jugendhilfe etc.) im Auge zu 

behalten, um 

•	 Überschneidungen	 und	 damit	 verbundene	 Ressourcenverschwendung	 zu	 vermei-

den, 

•	 Lücken	zwischen	den	Systemen	zu	entdecken	und	darauf	

zu reagieren,

•	 das	Wissen	der	Fachkräfte	der	anderen	Systeme	systema-

tisch	(z.B.	in	den	Netzwerktreffen)	zu	nutzen	und

•	 in	allen	Systemen	ein	Grundverständnis	 für	die	Aufga-

ben,	die	Handlungsmöglichkeiten,	aber	auch	die	Handlungsgrenzen	der	einzelnen	

Hilfesysteme	herzustellen	(vgl.	Hensen/Schone	2010).

 

 

nEtZwErkE frühE hilfEn – Ein thEmA für DiE kommunAlE SoZiAl- unD JugEnDhilfEPlAnung!

das Neue: disziplin-

übergreifende planung 

von Infrastruktur

Frühe hilfen als 

örtliche öffentliche 

aufgabe
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Netzwerke Frühe hilfen sind ein Instrument zur systematischen, innovati-

ven und damit zukunftsgerichteten entwicklung und ausgestaltung kin-

der- und familienbezogener leistungen in der ersten lebensphase mit dem 

ziel, positive lebensbedingungen für junge menschen und ihre Familien zu 

erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerech-

tes und interdisziplinär aufeinander abgestimmtes Förder- und unterstüt-

zungsangebot rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen.

In	Anlehnung	an	Brülle	 ist	Sozialplanung	zu	verstehen	als	»wichtige	Vermittlungsin-

stanz	zwischen	den	Interessen	und	Bedürfnissen	der	Menschen,	ihren	näherungsweise	

objektivierbaren	Lebenslagen	und	Lebensführungsmustern	und	der	öffentlichen	Pro-

duktion	sozialer	Dienstleistung	in	den	kommunalen,	staatlichen	und	freigemeinnützi-

gen	Systemen	des	Sozialstaats«	(Brülle	1998,	S.	96).

Damit	 sind	 die	 zwei	 unterschiedlichen	 Bezugspunkte	 der	

Planungsaufgabe	 beschrieben.	 Der	 eine	 richtet	 sich	 auf	 die	

»Lebenswelt«,	 also	 auf	 die	 Lebenslage,	 Lebensführung,	 die	

Interessen und Bedürfnisse der (potenziellen) Nutzerin-

nen und Nutzer sozialer Dienstleistungen, der andere auf 

die	»Systemwelt«,	also	die	öffentlicher	Sozialpolitik	mit	den	von	 ihr	realisierten	Angebo-

ten	im	Hilfesystem	(vgl.	Brülle	1998,	96).	Die	Vermittlung	dieser	beiden	Perspektiven	im	

Rahmen	bewusst	gestalteter	öffentlicher	Diskurse	ist	die	zentrale	Aufgabe	der	Sozial-	und	

Jugendhilfeplanung	 (vgl.	 Brülle/Hock	 2010,	 72f)	 und	 –	 so	 möchte	 man	 hinzufügen	 –	 

die	zentrale	Legitimation	für	die	Verpflichtung	zur	Schaffung	von	Netzwerken	Frühe	Hilfen.

Einer	Koordination	Frühe	Hilfen,	die	 sich	nicht	 lediglich	als	 »Einladungssekretariat«	

versteht	 und	 als	 solche	 Netzwerksitzungen	 koordiniert,	 moderiert	 und	 protokolliert,	

kommen	damit	zentrale	Aufgaben	im	Kontext	einer	solchen	integrativen	Planung	zu.	

Hierzu gehören vor allem:

•	 	die	 Analyse	 rechtlicher,	 fachlicher	 und	 organisatorischer	 Entwicklungstrends	 in	 

allen relevanten Bereichen der Frühen Hilfen und die Einholung eines darauf bezo-

genen	Planungsauftrags	durch	zuständige	kommunale	Gremien	(Auftragsklärung);	

•	 die	 Herstellung	 einer	 fachlich	 fundierten,	 konsistenten	 empirischen	 Basis	 über	 

wesentliche	Bezugskontexte	wie	sozial	und	demografisch	gegliederte	Bevölkerungs-

gruppen, spezifische Ziel- und Bedarfsgruppen, 

sozialräumliche	 Belastungsaspekte	 u.a.m.	 (Be-

standsaufnahme	zu	Bevölkerungs-	und	Sozialda-

ten);

•	 eine	Bestandsaufnahme	der	für	den	Kontext	Früher	Hilfen	relevanten	Hilfesysteme	

mit	einer	möglichst	kontinuierlichen,	d.h.	ständig	fortzuschreibenden	Berichterstat-

tung	über	Inanspruchnahmen	und	wenn	möglich	Wirkungen	dieser	Hilfesysteme	

– auch dies wieder unterschieden nach relevanten sozial, sozialräumlich und de-

mografisch	gegliederten	Nutzergruppen	(Bestandsaufnahme	zu	Infrastruktur-	und	

Leistungsdaten);

•	 die	Initiierung	und	Begleitung	eines	breiten	öffentlichen	Diskurses	(fachlich,	fach-

politisch	und	kommunalpolitisch)	über	die	so	gewonnen	Daten	und	deren	Deutun-

gen	(Deutungsmöglichkeiten,	Bewertungs-	und	Bedarfsdiskussion);

•	 ein	bewertender	zusammenfassender	Rück-	und	Ausblick	hinsichtlich	wesentlicher	

Errungenschaften und weiterer Herausforderungen und Gestaltungsbedarfe (Hand-

lungsempfehlungen/Planungsbericht)	(vgl.	Jordan/Schone	2010;	Brülle/Hock	2010,	

73;	vgl.	auch	NZFH	2013b).

nEtZwErkE frühE hilfEn – Ein thEmA für DiE kommunAlE SoZiAl- unD JugEnDhilfEPlAnung!

planung als brücke 

zwischen lebenswelt 

und hilfesystem

die rolle und auf gaben der 

Netzwerkkoordination
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zur eINbettuNg der plaNuNg uNd koordINatIoN  
Früher hIlFeN IN kommuNale struktureN 

Unter	der	Zielstellung,	einen	Beitrag	zum	Erhalt	und	zur	Schaffung	positiver	Lebens-

bedingungen	für	junge	Menschen	und	ihre	Familien	zu	leisten	und	ein	qualitativ	und	

quantitativ	 bedarfsgerechtes	 Leistungsangebot	 für	 Kinder	

und Familien frühzeitig und ausreichend bereitzustellen, 

geht	es	bei	der	Planung	Früher	Hilfen	um	die	Entwicklung	

von	 Strategien	 zur	 Lösung	 einer	 sehr	 komplexen	Aufgabe.	

Insgesamt	hat	sich	diese	Planung	zu	profilieren	als	

•	 ressortübergreifender	 Ansatz	 zur	 Entwicklung	 positiver	 Lebensbedingungen	 für	

ihre	Adressatinnen	und	Adressaten;

•	 Prozess	fachlicher	und	politischer	Willensbildung;	

•	 Ort	der	Zusammenarbeit	zwischen	den	öffentlichen	und	den	freien	Trägern/Akteu-

ren	der	Frühen	Hilfen;

•	 Ort	der	Beteiligung	der	Adressatinnen	und	Adressaten	an	der	Infrastrukturplanung	

(vgl.	Schnurr	u.a.	2010).	

Mit	 dieser	 Beschreibung	 wird	 deutlich,	 wie	 komplex	 und	 anspruchsvoll	 Gegenstand	

und	Aufgabenstellungen	der	Netzwerkkoordination	und	Planung	Früher	Hilfen	sind.	

Es geht hier um politische Steuerung, um die Bereitstellung von gesetzlich garantierten 

Leistungen,	um	die	Beschreibung	und	Bewertung	von	bestehenden	Strukturen	und	An-

geboten,	um	die	Analyse	von	Lebenslagen,	um	die	Aktivierung	von	unterschiedlichsten	

Interessen-	und	Zielgruppen,	um	die	(Neu-)Entwicklung	und	Implementierung	inno-

vativer fachlicher Konzepte, um die gerechte und effiziente Verteilung von Ressourcen 

sowie	um	die	Bildung	von	ineinandergreifenden	Versorgungsstrukturen.	

diskurs! 

willensbildung! 

beteiligung!
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zur eINbettuNg der plaNuNg uNd koordINatIoN Frühe hIlFeN  
IN kommuNale struktureN 



Die	organisatorische	Verortung	der	Netzwerkkoordination	Frühe	Hilfen,	die	diese	Auf-

gaben	zu	bewältigen	hat,	ist	im	KKG	nur	mittelbar	geregelt,	indem	die	örtlichen	Träger	

der	Jugendhilfe	verpflichtet	sind,	derartige	Netzwerke	zu	schaffen.	Das	sagt	aber	noch	

wenig	darüber	aus,	wo	die	Netzwerkkoordination	organisatorisch	angesiedelt	sein	soll-

te.	Bislang	haben	sich	in	der	Praxis	vier	Varianten	der	Ansiedlung	herausgebildet:	bei	

freien	Trägern,	im	Gesundheitsamt,	im	Jugendamt,	auf	Dezernatsebene	des	öffentlichen	

Trägers.	

Eine	Variante	ist	es,	die	Netzwerkkoordination	Frühe	Hilfen	auf	freie	Träger	zu	über-

tragen.	Hierbei	ist	die	Vorstellung	leitend,	dass	die	Netzwerkkoordination	eher	als	un-

mittelbare Leistung gegenüber den Kindern und Familien interpretiert wird, die ganz 

dem	Subsidiaritätsprinzip	folgend	am	ehesten	von	freien	Trägern	wahrgenommen	wer-

den	kann.	Freie	Träger	stellen	hier	das	Sinnbild	von	Vielfalt,	Flexibilität	und	Niedrig-

schwelligkeit	dar.	Vor	dem	Hintergrund	der	Einbindung	in	

kommunale	Strukturen	ist	dies	allerdings	eine	durchaus	als	

kritisch	zu	betrachtende	Variante.	Zum	einen	 ist	die	Frage	

von	möglichen	Interessenkonflikten	zwischen	den	Trägern	–	 

vor	allem	auch	zwischen	(öffentlichen	und	freien)	Trägern	der	Jugendhilfe,	der	Gesund-

heitshilfe und ggf. der Sozialhilfe – nicht gelöst. Zum anderen verabschiedet sich ein 

solches	 Modell	 von	 der	Vorstellung,	 dass	 die	 Netzwerke	 Frühe	 Hilfen	 und	 damit	 die	

Netzwerkkoordinatorinnen	und	Netzwerkkoordinatoren	Frühe	Hilfen	eine	Infrastruk-

tur gestaltende Aufgabe haben. Es ist nur schwer vorstellbar, dass sie in die Gewährleis-

tungsverpflichtung	des	öffentlichen	Trägers	eintreten	und	damit	auch	Steuerungsver-

antwortung	gegenüber	dem	öffentlichen	Träger	übernehmen.

Notwendig	für	eine	sinnvolle	Entwicklung	der	Infrastruktur	Früher	Hilfen	bleibt	also	die	

Verortung	der	Netzwerkkoordination	beim	öffentlichen	Träger.	Die	öffentlichen	Träger	

haben	hier	nun	drei	Möglichkeiten2: Die Ansiedlung 

im Gesundheitsamt, die Ansiedlung im Jugendamt 

und die Ansiedlung als Stabsstelle im Sozialdezernat. 

Die Ansiedlung beim öffentlichen Gesundheitsdienst, also im Gesundheitsamt hat zu-

nächst	den	Vorteil,	dass	hierdurch	eine	stärkere	Ansprache	der	Gesundheitsberufe	mög-

lich	wird	 und	 hier	 eine	größere	 Nähe	 zu	den	dortigen	Organisationsprinzipien	 (z.B.	

Freiberuflichkeit	von	Ärztinnen	und	Ärzten)	besteht.	Auf	der	anderen	Seite	wären	aber	

erhebliche	Hindernisse	zu	bewältigen.	So	stellt	es	ein	nicht	zu	unterschätzendes	Problem	

dar,	dass	es	in	Deutschland	keine	bundesgesetzliche	Regelung	über	den	öffentlichen	Ge-

sundheitsdienst	gibt,	sondern	jedes	Bundesland	sein	

eigenes Gesetz hierzu hat. Diese Gesetze beschreiben 

zwar die Kernaufgaben des Gesundheitsamtes in den 

Bundesländern sehr ähnlich, haben aber ganz unter-

schiedliche	Ausführungen	zum	Thema	Planung	und	

2	 Darüber	hinaus	kann	die	Netzwerkkoordination	auch	als	»Tandemlösung«	bei	Jugend-	und	Gesundheitsamt	angesiedelt	werden.

Netzwerkkoordination 

durch freie träger?

Netzwerkkoordination beim 

öffentlichen träger der 

gesundheitshilfe: gesund-

heitsamt

Netzwerkkoordi nation durch 

öffentliche träger?
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zur eINbettuNg der plaNuNg uNd koordINatIoN  
Früher hIlFeN IN kommuNale struktureN 
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zur orgaNIsatorIscheN aNglIederuNg der FachkräFte IN der  
NetzwerkkoordINatIoN



10Zur orgAniSAtoriSchEn AngliEDErung DEr fAchkräftE in DEr nEtZwErkkoorDinAtion

Gesundheitsberichterstattung.	Eine	Ansiedlung	der	Netzwerkkoordination	Frühe	Hil-

fen	 in	den	Gesundheitsämtern	 träfe	also	 in	 jedem	Bundesland	auf	andere	 für	diesen	

Bereich	 geltende	 gesetzliche	 Bestimmungen.	 Eine	 weitere	 Schwierigkeit	 wird	 sich	 re-

gelmäßig	dort	ergeben,	wo	die	öffentlichen	Träger	der	Jugendhilfe	und	der	Sozial-	und	

Gesundheitshilfe	nicht	identisch	sind.	So	gibt	es	(nicht	nur	in	NRW)3	kreisangehörige	

Städte,	die	Träger	der	Jugendhilfe	sind	(und	somit	auch	nach	§	3	Abs.	3	KKG	die	Or-

ganisations-	und	Planungsverantwortung	für	die	Netzwerke	Frühe	Hilfen	zugewiesen	

bekommen	haben),	die	jedoch	nicht	Träger	der	öffentlichen	Gesundheitshilfe	und	der	

Leistungen	nach	SGB	II	 (Job-Center)	 sind.	Die	Zuständigkeit	hierfür	 liegt	weiter	bei	

den	Kreisen	als	eigenständige	Planungsträger	für	diese	Bereiche.	

Die Ansiedlung in der Jugendhilfe bietet sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des 

KKG	an,	da	hier	die	Gewährleistungsverpflichteten	für	die	Netzwerke	Frühe	Hilfen	und	

die	Planungsträger	der	 Jugendhilfe	 identisch	sind	(vgl.	§	3	

KKG und Verwaltungsvereinbarung). In vielen Jugendäm-

tern	 gibt	 es	 hauptamtliches	 Planungspersonal,	 an	 das	 die	

Netzwerkkoordination	Frühe	Hilfen	andocken	und	sich	mit	

ihrem	 spezifischen	 Planungs-	 und	 Steuerungsbezug	 (ziel-

gruppenorientierte	 Planung	 für	 Kinder	 unter	 drei	 Jahren)	

einbringen	kann.	Der	Nachteil	 ist	hier,	dass	sich	häufig	Planungsroutinen	eingeschli-

chen haben und die neuen Anforderungen des KKG erst langsam (auch) als Anforde-

rung	an	die	Jugendhilfeplanung	erkannt	werden.	Ein	weiterer	Nachteil	ist,	dass	auch	in	

der Jugendhilfeplanung oft zu wenig Erfahrungen bezogen auf interdisziplinäre und in-

tersektorale	(Jugendhilfe,	Gesundheitshilfe,	Soziale	Sicherung)	Planungsabläufe	beste-

hen. Auch die bestehende vorrangige Verortung der Organisation der Zusammenarbeit 

in	Netzwerken	(§	3	Abs.	3	KKG)	und	damit	der	Steuerung	der	Angebote	Früher	Hilfen	

in	der	Zuständigkeit	des	Jugendamtes	(vgl.	NZFH	2013,	39)	ist	vor	dem	Hintergrund,	

dass	hier	interdisziplinäre	Diskurse	und	Planungsprozesse	zu	gestalten	sind,	durchaus	

kritisch	zu	sehen,	da	dies	in	den	anderen	Handlungssystemen	(Gesundheitswesen,	ma-

terielle	Sicherung)	als	»übergriffig«	erlebt	werden	kann.	

Zur	Überwindung	von	Ressortgrenzen	wäre	es	daher	grundsätzlich	sinnvoll,	zu	überle-

gen,	ob	die	im	KKG	beschriebenen	interdisziplinären	Netzwerke	Frühe	Hilfen	und	die	

damit	verbundene	Planungsaufgabe	als	übergreifende	Stabsstelle	der	Spitze	der	Kom-

munalverwaltung (Dezernats- bzw. Fachbereichsebene) 

zugeordnet werden sollte. Hierzu gibt es bislang nur wenig 

Erfahrungen.	 Andererseits	 können	 Kommunen	 hierdurch	

deutlich machen, dass sie allein mit der organisatorischen 

Anbindung der Koordinationsstelle selbst einen Beitrag zur 

Überwindung	von	Ressortgrenzen	leisten.4

3	 Es	gibt	in	NRW	auch	Kreise,	in	denen	die	Träger	des	Öffentlichen	Gesundheitsdienstes	(Kreise)	überhaupt	nicht	mehr	Träger	der	Jugendhilfe	sind,	da	dies	durchgängig	die	kreisangehörigen	
Gemeinden	übernommen	haben.	Eine	Planungspflicht	oder	auch	nur	ein	Planungsrecht	in	Jugendhilfe-Angelegenheiten	steht	diesen	Kreisen	hier	nicht	mehr	zu.

4	 Allerdings	wäre	auch	hiermit	das	Problem	in	den	Kommunen	nicht	gelöst,	in	denen	unterschiedliche	öffentliche	Träger	für	die	Jugendhilfe	einerseits	(kreisangehörige	Kommunen)	und	die	
	 Gesundheitsdienste	und	die	Soziale	Sicherung	andererseits	(Kreise)	auseinanderfallen.

Netzwerkkoordination 

beim öffentlichen  

träger der Jugendhilfe: 

Jugendamt

Netzwerkkoordinati-

on beim öffentlichen 

träger auf dezernats-

ebene
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chEckliStE:  nEtZwErkkoorDinAtion  
im kontExt kommunAlEr StrukturEn

werden für die netzwerke mit Zuständigkeit frühe hilfen regelmäßig Ziele und maß-

nahmen zur Zielerreichung auf der grundlage der Jugendhilfeplanung nach § 80 Sgb 

viii festgelegt?

 gibt es einen Planungsauftrag durch die zuständigen kommunalen gremien?

gibt es eine enge Anbindung an bzw. Zusammenarbeit mit den relevanten kommuna-

len Planungsbereichen, wie bspw. der Jugendhilfeplanung?

gibt es im jeweiligen Zuständigkeitsbereich einen öffentlichen Diskurs darüber, was 

für erforderlich, geeignet, rechtzeitig und ausreichend gehalten wird?

werden sowohl freie träger und freiberufliche Akteure als auch Adressatinnen und 

Adressaten ausreichend an der Planung zu den frühen hilfen beteiligt? 

werden die netzwerke frühe hilfen als regelaufgabe des örtlichen trägers zur Pla-

nung einer infrastruktur verstanden?

werden überschneidungen und lücken im System erkannt, und wird darauf ange-

messen reagiert?

Sind sich die mitwirkenden im netzwerk frühe hilfen der rolle und Aufgaben der netz-

werkkoordinatorinnen und -koordinatoren im kontext kommunaler Planung bewusst?

hat die netzwerkkoordination ausreichend Zugang zu Datenquellen (u. a. Daten der 

Jugendhilfeplanung)? Stellt die netzwerkkoordination dem netzwerk eine fachlich 

fundierte, konsistente empirische basis über wesentliche bezugspunkte im kontext 

der frühen hilfen zur verfügung?

initiiert die netzwerkkoordination im netzwerk regelmäßig einen bewertenden und 

zusammenfassenden rück- und Ausblick hinsichtlich der Ergebnisse der Zusammen-

arbeit und der weiteren herausforderungen?



Vom Ist zum soll – zur orgaNIsatIoN VoN kommuNaleN  
plaNuNgsprozesseN Im koNtext Früher hIlFeN5

Jede	kommunale	Planung	braucht	einen	Auftrag	durch	die	kommunale	Politik.	Diese	

trägt	 die	 politische	 Gesamtverantwortung	 einschließlich	 der	 Planungsverantwortung	

für	die	kommunale	soziale	Infrastruktur.

Die	in	den	Netzwerken	Frühe	Hilfen	stattfindenden	Diskurse	sind	Grundlage	für	eine	

fundierte,	breit	angelegte	kommunale	Planungsdiskussion	durch	die	 im	Felde	tätigen	

Träger	und	Akteure,	die	die	Aufgaben	der	Frühen	Hilfen	im	Alltag	bewältigen	müssen.	

Der Verzicht auf eine systematische Aufarbeitung 

dieser Erfahrungen (Bestandsaufnahme), auf eine 

ebenso systematische, durch Formen der Betroffe-

nenbeteiligung untermauerte Bedarfsermittlung und 

auf	eine	daraus	systematisch	abgeleitete	Formulierung	von	Handlungsbedarfen	(Maß-

nahmevorschlägen)	würde	den	kommunalpolitischen	Verzicht	auf	eine	begründete,	von	

der	fachlichen	Basis	mitgetragene	Weiterentwicklung	der	Infrastruktur	bedeuten.

Die	zuständigen	kommunalen	Ausschüsse	(vor	allem	Jugendhilfeausschuss,	Gesundheits-

ausschuss, Sozialausschuss) sollten sich vor diesem Hintergrund mit Grundsätzen der 

Planung	der	Frühen	Hilfen	beschäftigen	und	diese	in	einer	Planungskonzeption	bündeln.	

Eine	solche	–	durchaus	durch	die	Netzwerkkoordination	entworfene	–	im	Netzwerk	Frühe	

Hilfen	diskutierte	und	abgestimmte	Planungskonzeption	sollte	Aussagen	darüber	enthal-

ten, in welchen Zeiträumen welche Fragestellungen auf welcher Informationsgrundlage 

(Datenkonzept)	im	Netzwerk	bearbeitet	werden	sollen	(vgl.	Falten/Kreft	2006).	Wiewohl	

die	Planung	der	Frühen	Hilfen	eine	Daueraufgabe	ist,	ist	es	für	einzelne	Planungssequen-

zen	unverzichtbar,	(mittelfristige)	Zeithorizonte	zu	fixieren,	die	festlegen,	bis	wann	den	

Ausschüssen Analysen, Ergebnisse und Handlungsempfehlungen vorgelegt werden. Nur 

so ist eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeit für die zu bildenden Gremien möglich. 

Gleichzeitig	 stellt	 eine	 solche	 Planungskonzeption	 eine	 gute	 »Geschäftsgrundlage«	 dar,	

um	Fachkräfte	für	die	Teilnahme	an	der	planungsorientierten	Netzwerkarbeit	im	Bereich	

der Frühen HIlfen zu gewinnen, da es so einen politisch legitimierten Auftrag gibt, der für 

die	Beteiligten	Aufwand	und	Ertragserwartungen	kalkulierbar	macht.

Folgende	Elemente	sind	für	den	Planungsprozess	konstitutiv	und	wären	in	einer	sol-

chen	Konzeption	für	die	Frühen	Hilfen	zu	berücksichtigen:

•	 Ziel-	und	Konzeptentwicklung,

•	 Bestandserhebung,

•	 Bedarfsermittlung,

•	 Maßnahmeplanung	und	-durchführung,

•	 Evaluation	und	Fortschreibung.

Eine	prozessorientierte	Planung	erlaubt	es	allerdings	nicht,	die	genannten	Planungs-

elemente generell in ein eindimensionales Zeitschema zu zwängen, das immer mit 

dem	Element	Zielentwicklung	zu	beginnen	hätte.	Dies	stieße	schon	allein	deshalb	auf	

erhebliche	Schwierigkeiten,	weil	Planung	nicht	im	leeren	Raum	bzw.	auf	einer	Tabu-

la	rasa	beginnt.	Auch	schon	vor	der	Bildung	von	Netzwerken	Frühe	Hilfen	verfügten	

5	 Vgl.	hierzu	insbesondere	Jordan	Schone	2010

Netzwerke Frühe hilfen als 

planungsforen

Netzwerke brauchen 

eine konzeption zur 

planung Früher hilfen.
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Kommunen	 über	 komplexe	 Strukturen	 und	 haben	 Handlungs-	 und	 Organisations-

formen	entwickelt,	die	ihr	spezifisches	Profil	ausmachen	und	ihr	Aufgabenverständnis	

prägen. Dabei 

•	 richten	auch	sie	ihre	Arbeit	an	Zielen	aus,	die	nur	selten	explizit	formuliert	sind;

•	 haben	sie	Informationen	über	den	Bestand	an	Einrichtungen	und	Diensten,	 

oft	allerdings	nicht	systematisch	dokumentiert;

•	 entwickeln	sie	Vorstellungen	über	den	Bedarf	im	Kontext	der	Frühen	Hilfen;

•	 planen	sie	Einrichtungen	und	Dienste;

•	 evaluieren	sie	in	Ansätzen	ihre	Arbeit	(z.B.	in	Form	von	Jahresberichten).

Kommunen,	die	nunmehr	auf	der	Basis	der	Netzwerke	Planung	betreiben,	vollziehen	da-

mit	den	Schritt	von	der	impliziten	Planung	zur	fachlich	begründeten	explizit	ausgewiese-

nen	und	damit	öffentlicher,	fachlicher	und	politischer	Diskussion	und	Wertentscheidung	

ausgesetzten	Planung	und	Weiterentwicklung	der	kommunalen	Infrastruktur.	

zIel- uNd koNzepteNtwIckluNg

Da	sich	Sozialplanung	quer	über	die	 sozialen	Handlungsfelder	einer	Kommune	er-

streckt,	liegt	ein	wesentlicher	Erfolgsfaktor	in	der	eindeutigen	Auftragsklärung	durch	

die	Politik	und	die	Verwaltungsführung	(MAIS	2011,	S.	43).

Ziel-	und	Konzeptentwicklung	fasst	im	Kontext	dieser	Auftragsklärung	zwei	zusam-

mengehörende	Ebenen	zusammen.	Während	der	Begriff	der	Zielentwicklung	darauf	

abstellt, welchen Stellenwert fachliche und politische Ziele und fachliche Standards 

für	die	Bestimmung	der	 fachlichen	Entwicklungsrichtung	der	kommunalen	Ausge-

staltung	 Früher	 Hilfen	 haben	 (sollen),	 weist	 der	 Begriff	 »Konzeptentwicklung«	 auf	

eine	andere	Ebene.	Hier	geht	es	darum,	im	Vorfeld	der	Planung	grundsätzliche	Fragen	

zum	angestrebten	Planungsprozess	selbst	zu	klären	und	zu	

entscheiden.	Unter	möglichst	breiter	Beteiligung	aller	Pla-

nungsbeteiligten sind z.B. folgende Fragen im Rahmen der 

Auftragsklärung	 zu	 bearbeiten	 (vgl.	 hierzu	 auch	 Falten/

Kreft	2006;	MAIS	2011,	43):

chEckliStE: ZiEl- unD konZEPtEntwicklung

welche strategischen Aufgaben soll die Planung früher hilfen wahrnehmen?

welche (kommunalen) handlungsfelder fallen aufgrund der Querschnittbezüge in die 

Zuständigkeit von Planung früher hilfen?

welche fachplanungen werden der Planung früher hilfen zugeordnet und sollten in 

ein gesamtsozialplanungskonzept integriert werden?

welche fachlichen und politischen Zielvorstellungen werden mit der Planung, der 

initiierung von Planungsprozessen in den netzwerken frühe hilfen verbunden? in 

welchem politischen kontext und unter welchen politischen rahmenbedingungen 

wird die Planung stattfinden?

welches Planungsverständnis ist zwischen den verschiedenen Akteuren konsensfä-

hig, und welcher Planungsansatz soll dementsprechend verfolgt werden?

welche personellen voraussetzungen müssen geschaffen werden (Qualifikation, 

Ansiedlung, Dotierung der koordinierungs-/Planungsfachkraft)?

welche organisatorischen und zeitlichen rahmenbedingungen werden für den  

Planungsprozess eingeräumt?

welche Zusammensetzung des netzwerkes/der netzwerke wird angestrebt?

wohin wollen wir?  

wie planen wir die 

reise?
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Diese	Auftragsklärung	 ist	Voraussetzung	 einer	 gelingenden	 Planung	 und	 Planumset-

zung	im	Kontext	Früher	Hilfen!	Es	geht	darum,	bereits	im	Vorfeld	des	Planungsvorgan-

ges möglichst günstige Bedingungen für die spätere Realisa-

tion	zu	schaffen.	Die	Planungskonzeption	schafft	die	nötige	

Legitimation	für	die	Aktivierung	von	Fachkräften	zur	Betei-

ligung	am	Netzwerk	Frühe	Hilfen.	Die	Praxis	zeigt,	dass	dies	

nur	gelingt,	wenn	diese	vom	Gesamtkonzept	überzeugt	sind.

bestaNdserhebuNg

Die Bestandsfeststellung ist zusammen mit der Bedarfsermittlung zentrales Element 

jeder	Planung.	Bestandsfeststellung	und	Bedarfsermittlung	haben	einen	engen	Bezug	

zueinander, indem

•	 der	Bestand	an	Einrichtungen	und	Diensten	sich	daraus	legitimieren	muss,	dass	er	

zur	Deckung	eines	definierten	Bedarfs	dient	und

•	 der	Bedarf	immer	auch	in	Bezug	auf	den	bestehenden	Bestand	definiert	wird	(Fehl-

bedarf)	und	er	damit	das	Maß	für	die	qualitative	und	quantitative	Angemessenheit	

des Bestandes darstellt.

Eine	 Bestandsaufnahme	 sollte	 auf	 der	 Grundlage	 quantitativer	 und	 qualitativer	 Me-

thoden	erfolgen.	Während	quantitative	Zugänge	(insbesondere	Statistiken)	regelhafte	

Strukturen	im	Planungsfeld	deutlich	machen	können,	zielen	qualitative	Zugänge	(In-

terviews,	Runde	Tische,	Zukunftswerkstätten)	eher	auf	die	Erfassung	von	Lebenslagen	

von	Menschen	 im	Sozialraum.	 Im	Rahmen	der	Berichtserstattung	gilt	 es	dann	beide	

Perspektiven	zusammenzuführen.

datenkonzept

Die	Grundlage	jeder	Planung	bildet	die	Erhebung	und	Auswertung	differenzierter,	rele-

vanter	Daten	zur	Infrastruktur	der	sozialen	Dienstleistungen	für	Kinder	und	Familien,	

zur	Sozialstruktur	und	zur	Bevölkerung.	Ausgewählte	Datenbereiche	bilden	ggf.	zusam-

men	 mit	 Modellrechnungen	 zur	 Bevölkerungsentwicklung	

den	Ausgangspunkt	für	die	Diskussion	von	Zukunftsszena-

rien	im	Netzwerk	Frühe	Hilfen.	

Die	Entwicklung	eines	tragfähigen	Systems	Früher	Hilfen	braucht	ein	spezifisches	Da-

tenkonzept.	Gerade	für	eine	sozialräumliche	Betrachtung	wird	aus	der	Fülle	denkbarer	

und	möglicher	Informationen,	Daten	und	Indikatoren	eine	Auswahl	zu	treffen	sein.	Dies	

geschieht	zum	einen	vor	dem	Hintergrund	inhaltlicher	Begründungen:	Welche	der	In-

dikatoren	 geben	 am	 ehesten	Aufschluss	 über	 die	 uns	 interessierenden	 Merkmale	 und	

Merkmalzusammenhänge?	Zum	anderen	spielt	es	eine	Rolle,	mit	welchem	personellen	

und	sachlichen	Aufwand	die	Sozialraumanalyse	betrieben	werden	kann.	Je	weniger	Zeit,	

Mittel	und	Personal	zur	Verfügung	stehen,	desto	mehr	wird	eine	Reduzierung	des	Analy-

seumfangs	auf	einige	wenige	ausgewählte	Größen	erforderlich.

Sogenannte	 Strukturdaten	 sind	 aggregierte	 Daten,	 die	 auf	 der	 Grundlage	 von	 Zahlen	

und	Fakten	regelhafte	Strukturen	in	definierten	Sozialräumen	offenlegen	und	Informa-

tionen	liefern	zum	Auftreten	bestimmter	Merkmale	(Geburtenraten,	Altersstruktur,	Ver-

sorgungsquoten	usw.)	innerhalb	von	Städten	und	Gemeinden.	Eine	bestimmte	Form	der	

Zusammenstellung	solcher	Daten	bezeichnen	wir	als	Datenkonzept.	

Ein	Datenkonzept	definiert	die	Informationsbasis	über	den	zu	untersuchenden	Sozial-

raum.	Hierbei	sind	unterschiedliche	Methoden	und	Bausteine	zu	berücksichtigen.	Mit	

eine planungs-

konzeption schafft 

legitimation. daten: was haben wir, 

was brauchen wir?
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den	Methoden	quantitativer	Sozialraumanalyse	können	auf	der	einen	Seite	objektivierba-

re Lebenszusammenhänge von Kindern, Jugendlichen und Familien anhand von Daten 

dargestellt	werden;	sie	sind	aber	auf	der	anderen	Seite	durch	qualitative	Einschätzungen	

seitens	der	am	Netzwerk	Frühe	Hilfen	beteiligten	Akteure	zu	interpretieren,	zu	ergän-

zen	oder	zu	vertiefen.	Damit	ist	der	Zweck	eines	solchen	Datenkonzepts	ein	doppelter:	

Erstens	dient	es	der	»Bestandsaufnahme«,	ohne	die	ein	späterer	Maßnahmenplan	nicht	

sinnvoll	entwickelt	und	umgesetzt	werden	kann,	und	

zweitens	 bildet	 es	 die	 Diskussionsgrundlage	 für	 die	

darauf	aufbauende	Bedarfsdiskussion.

Die	 Planung	 sollte	 daher	 alle	 nutzbaren	 Elemente	 der	 Bestandserhebung	 integrieren,	

wozu eine detaillierte Beschreibung und Erhebung der bereits von der Kommune oder 

anderen Anbietern bereitgestellten Leistungen für Familien gehört. Aus den gesammel-

ten	Daten	entsteht	sukzessive	ein	sog.	»Sozialstrukturatlas«,	der	die	Basis	für	partizipa-

tive	und	zukunftsorientierte	Berichterstattung	ist.	Für	die	Planung	Früher	Hilfen	ist	der	

Sozialatlas ein methodisches Hilfsmittel, um in räumlicher Feingliederung für die örtli-

che Sozialplanung bedeutsame Daten und Informationen systematisch darzustellen. Der 

Informationsgehalt	eines	derartigen	Instrumentes	und	sein	Wert	für	die	Planungspraxis	

werden in erster Linie bestimmt von den bei der Konzeption verfolgten Zielen und der 

Aussagefähigkeit	der	berücksichtigten	Daten	und	Informationen.

Bei	dem	Aufbau	einer	kleinräumigen	und	regelmäßigen	fortzuschreibenden	Datenbank	

als	Grundlage	einer	sozialräumlich	angelegten	Planung	sollte	beachtet	werden,	dass	diese	

Datengrundlage	nicht	nur	sozialisationsrelevante	Aspekte	der	Lebenssituation	von	Kin-

dern, Jugendlichen und Familien abzubilden vermag, sondern auch anderen planenden 

Institutionen	 und	 Arbeitsbereichen	 auf	 kommunaler	 Ebene	 (z.B.	 soziale	 Leistungen/

Hartz	IV,	Arbeitsförderung,	soziale	Integration)	als	Arbeitsgrundlage	dienen	kann.	Da-

mit	kann	die	Diskussion	solcher	Daten	einen	produktiven	Beitrag	zur	raumbezogenen	

Kooperation	unterschiedlicher	Handlungsfelder	und	kommunaler	Aktivitäten	leisten.	

 

ein datenkonzept Früher hilfen sollte folgende dimensionen umfassen:

  bevölkerungsstrukturdaten, die z.b. auskunft geben über die absolute 

und relative anzahl der altersgruppen null- bis dreijähriger kinder, über 

geschlechterverteilungen, den anteil von deutscher und nicht-deutscher 

bevölkerung, von Familien mit migrationsgeschichte u.a.m.

 sozialstrukturdaten, die auskunft geben über die lebenssituation der 

menschen in einem sozialraum wie z.b. Quote von empfängerinnen und 

empfängern von sgb II-leistungen, arbeitslosenquote, bildungsabschlüs-

se der eltern, Quote allein erziehender eltern, scheidungsquote u.a.m.

 Infrastrukturdaten, die aussagen über das vorgehaltene Infrastruktur- 

und leistungsangebot der kinder- und Jugendhilfe in einem bestimmten 

sozialraum erlauben, z. b. platzzahlen in tageseinrichtungen und tages-

pflege, angebote der Familienbildung, angebote an beratungsstellen 

u.a.m.

 leistungsstrukturdaten, die die in anspruch genommenen leistungen 

(z. b. kindertageseinrichtung, Familienbildung, gesundheitsberatung, 

beratung durch Fallmanager des Job-centers) ausweisen oder denen eine 

über die Frühen hilfen hinausgehende einzelfallbezogene entscheidung 

des öffentlichen trägers vorausgeht (z. b. hilfe zur erziehung, hilfe zur 

eingliederung, beratung durch den sozialpsychiatrischen dienst) u.a.m.

sozialräumliche besonder-

heiten beachten!
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 Interventionsdaten, die hoheitliches handeln der öffentlichen träger 

qua gesetz abbilden, z.b. in der Jugendhilfe (z.b. Inobhutnahmen, kindes-

wohlverfahren vor gericht, gerichtliche mitwirkung 

in Fällen strittiger scheidungen), in der gesund-

heitshilfe (z.b. einweisungen nach dem psychkg) 

oder in den Job-centern (z.b. sanktionen aufgrund 

mangelnder mitwirkung) u.a.m.

das hier beschriebene datenkonzept liefert einen rahmen für die einzelnen 

kommunen bzw. Netzwerke Frühe hilfen, der jeweils vor ort ausgefüllt 

werden muss. es gibt kaum objektiv für alle kommunen gleichermaßen 

bedeutsame und zugängliche daten. daher macht es keinen sinn, dieses 

datenkonzept an dieser stelle weiter auszudifferenzieren. die im Netzwerk 

Frühe hilfen tätigen akteure müssen sich darüber verständigen, welche 

Informationen sie für die bearbeitung welcher Fragestellung (prioritär) benö-

tigen. bei dieser auswahl spielt natürlich die Verfügbarkeit der daten bzw. 

der jeweilige erhebungsaufwand in der kommune eine große rolle.

Soll	ein	solches	Datenkonzept	für	einen	fortschreibungsfähigen	Maßnahmenplan	genutzt	

werden, so setzt dies allerdings bestimmte Anforderungen an die Art der Daten voraus:

•	  Kleinräumigkeit: Die	zu	erhebenden	Strukturdaten	sollen	sozialräumlich	orientiert	

sein. Gesamtdaten für die Gesamtstadt oder den Kreis geben zwar Hinweise für den  

 

Standort	der	Kommune	im	Verhältnis	zu	vergleichbaren	Gebietskörperschaften	(in-

terkommunale	Vergleiche),	 für	eine	gezielte	kommunale	Planung	sind	 sie	aber	 in	

der	Regel	wenig	hilfreich.	Wesentlich	aufschlussreicher	und	praxisrelevanter	–	da	der	

eigenen	Steuerung	zugänglich	–	sind	intrakommunale	Vergleiche	zwischen	Teilge-

bieten	(Bezirke	in	den	Städten;	Gemeinden	in	den	Kreisen)	der	Kommune.	

•	 Zugänglichkeit: Ein	an	Ergebnissen	orientierter	Planungsansatz	sollte	bei	der	Ent-

wicklung	eines	Datenkonzepts	auch	die	Zugänglichkeit	von	Informationen	im	Blick	

haben.	Die	Erfahrung	zeigt,	dass	bestimmte	(sozialräumliche)	Daten	ohne	Probleme	

zu	beschaffen	sind,	andere	jedoch	nur	zum	Teil	oder	nicht	in	den	gewünschten	Un-

tergliederungen	vorliegen.	Unter	Berücksichtigung	des	Verhältnisses	von	Aufwand	

und Ertrag muss sich ein pragmatisches Daten-

konzept	 daher	 auch	 an	 dem	 Kriterium	 der	 Zu-

gänglichkeit	orientieren.	

•	 Überschaubarkeit/Aussagefähigkeit: Ein ausladender Datenbericht, der eher des-

orientierend	denn	strukturierend	wirkt,	ist	wenig	hilfreich	als	Steuerungsinstru-

ment	für	die	Jugend-	und	Familienpolitik	einer	Kommune.	Sinnvoll	ist	deshalb	ein	

überschaubares	 Datenkonzept,	 da	 politische	Wirkung	 am	 ehesten	 dann	 erzeugt	

wird,	wenn	Daten	und	 Informationen	nicht	nur	 für	Expertinnen	und	Experten	

verständlich sind, sondern auch Bürgerinnen und Bürgern schlüssige Informati-

onen	über	ihr	Gemeinwesen	liefern.	Deshalb	ist	es	notwendig,	zentrale	Parameter	

zu	bestimmen,	die	als	Indikatoren	für	die	Lebenslage	von	Familien	gelten	können,	

denn nicht alle verfügbaren Daten sind für die Belange von Familien gleicherma-

ßen	relevant.	

vom iSt Zum Soll – Zur orgAniSAtion von kommunAlEn PlAnungSProZESSEn im kontExt frühEr hilfEn
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•	 Fortschreibungsfähigkeit: Daten sollen fortschreibungsfähig sein, d.h. es sollen nur 

solche	Datenbereiche	 in	den	»Grundbestand«	eingehen,	die	auch	ständig	aktuali-

siert	 werden	 können.	 Erst	 im	 Rahmen	 der	 Fortschreibung	 kann	 erkannt	 werden,	

ob	 bestimmte	Ausprägungen	 eines	 oder	 mehrerer	 Merkmale	 im	 Zeitablauf	 stabil	

bleiben	(bzw.	wie	 sie	 sich	verändern).	Eine	Momentaufnahme	steht	 immer	unter	

erheblichen	einschränkenden	Bedingungen	und	ist	somit	angreifbar.	Einmalige	Er-

hebungen veralten sehr schnell und sind oft wenige Jahre später nicht mehr brauch-

bar.	Die	Fortschreibungsfähigkeit	der	Daten	macht	diese	erst	»lebendig«.	Man	kann	

dann	nämlich	verfolgen,	ob	und	wie	sich	einzelne	Indikatoren	verändern,	ob	und	

inwieweit	Prognosen	eingetroffen	sind	und	ob	und	welche	Folgen	kinder-	und	ju-

gendpolitische	Beschlüsse	der	Stadt/des	Kreises	auf	bestimmte	Indikatoren	haben.	

datenanalyse

Die	Diskussion	und	Analyse	der	kommunalen	Angebote	für	Kinder	und	Familien	soll-

te	dann	in	den	Netzwerken	Frühe	Hilfen	unter	ver-

schiedenen	Gesichtspunkten	erfolgen.	Folgende	vier	

Blickrichtungen	erscheinen	wichtig:

•	 	Angebotsanalyse unter quantitativen Gesichtspunkten: Hier steht die Frage im Vorder-

grund,	in	welchem	Umfang	ein	bestimmtes	Angebot	zur	Verfügung	steht.	Maßstab	

der	Bewertung	kann	hier	z.B.	sein,	ob	Wartelisten	existieren	(z.B.	Beratungsstellen),	

ob	politisch	festgelegte	Versorgungsquoten	erreicht	oder	unterschritten	werden	(z.B.	

Kindertagesbetreuung)	oder	ob	es	besondere	Probleme	bereitet,	für	spezifische	Pro-

blemlagen	 entsprechende	 Hilfsmöglichkeiten	 zu	 finden	 (z.B.	 Familienhebammen	

bzw.	Familien-Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflegerinnen).

•	 Angebotsanalyse	unter	Leistungsgesichtspunkten:	Bei	dieser	Form	der	Untersuchung	

und	Bewertung	steht	die	Problemangemessenheit	des	Angebots	und	vor	allem	der	

Interventionen im Vordergrund. Nicht Fallzahlen (z.B. Zahlen der Besuchenden in 

der Familienbildung oder in Beratungsstellen) sind hier entscheidend, sondern die 

Frage,	ob	das	Angebot	gemessen	an	den	eigenen	Zielen	als	wirksam	angesehen	wer-

den	kann.	Diese	Frage	kann	nur	in	Form	einer	fachlichen	Evaluation	hinsichtlich	

der	Leistungsqualität	der	Arbeit	angegangen	werden.

•	 Angebotsanalyse	unter	Kooperations-	und	Verteilungsgesichtspunkten:	Bei dieser dritten 

Analyseebene stehen Fragen nach dem Verbund und der Kooperation von Einrichtun-

gen	 im	 Vordergrund.	 Dieser	 Aspekt	 ist	 bedeutsam,	 weil	 einerseits	 Parallelstrukturen	

aufgedeckt	werden	können,	andererseits	möglicherweise	bestimmte	Leistungen	nur	in	

Zusammenarbeit	verschiedener	Leistungsträger	erbracht	werden	können.	Effektivität	ist	

dann	nicht	primär	über	die	Teilleistungen	einzelner	Institutionen	zu	bestimmen,	son-

dern	über	die	Qualität	der	Vernetzung.	Hierbei	wäre	je	nach	Leistungstyp	zwischen	lo-

kalen	Vernetzungen	(Kooperation	von	Einrichtungen	und	Leistungen	auf	Stadtteil-	bzw.	

Gemeindeebene) und fachspezifischen Vernetzungen (z.B. Verbund von Einrichtungen 

und	Leistungen	für	psychisch	kranke	oder	geistig	behinderte	Eltern)	zu	unterscheiden.

•	 Angebotsanalyse	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 regionaler	 Disparitäten:	 Mit	 regionalen	

Disparitäten	 sind	 hier	 Ungleichheiten	 in	 der	Versorgung	 der	 einzelnen	 Stadtteile	

bzw. Gemeinden im Kreis gemeint. Dabei sind wiederum drei Fragestellungen aus-

schlaggebend:

•	 	Wie	stellen	sich	jeweils	regional	die	Relationen	zwischen	den	jeweiligen	Ange-

boten	 und	 Zielgruppen	 dar	 (stadtteilspezifische/gemeindespezifische	 Bedarfs-

deckungen)?

datenanalyse – aber wie?
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•	 Wie	ist	der	Zusammenhang	zwischen	der	Sozialstruktur	der	Stadtteile/Gemein-

den	und	den	insgesamt	verfügbaren	Angeboten?

•	 Gibt	es	auf	lokale	Besonderheiten	ausgerichtete	Schwerpunktsetzungen	in	den	

Angeboten	und	Kooperationsformen?

chEckliStE: bEDArfSErhEbung

besteht ein spezifisches Datenkonzept für das Arbeitsfeld der frühen hilfen?

Stehen notwendige Daten aus allen beteiligten kommunalen ämtern/behörden zeit-

nah zur verfügung?

Sind diese Daten sozialräumlich differenziert und hinsichtlich dieser Differenzierung 

kompatibel (gleiche Zuschnitte von Sozialräumen in den Datenbeständen)?

werden diese Daten für die netzwerkpartner verständlich und aussagekräftig auf-

bereitet?

ist die jährliche fortschreibung sichergestellt?

werden diese Daten regelmäßig in die netzwerke frühe hilfen eingespeist und dort 

anhand gemeinsamer kriterien diskutiert?

findet im netzwerk frühe hilfen eine regelmäßige bewertung dieser Daten (auch zur 

identifizierung von handlungsbedarfen) statt?

bedarFsermIttluNg

Bedarfe sind die Dienste oder Leistungen, die zur Befriedigung von Bedürfnissen – also 

zur	Beseitigung	des	Mangels	–	für	erforderlich	gehalten	werden	oder	die	aufgrund	gesell-

schaftstheoretischer und politischer Vorstellungen zur Gestaltung des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens für notwendig erachtet werden.

Die	Bedarfsermittlung	ist	ein	Prozess	zur	Übersetzung	und	Eingrenzung	der	subjektiven	

Bedürfnisse auf das fachlich und politisch für erforderlich und möglich Gehaltene (Krite-

rien	der	Notwendigkeit	und	Machbarkeit).	Insofern	ist	die	Bedarfsermittlung	–	anders	

als die Bedürfnisermittlung – nicht eine Frage des sozialwissenschaftlichen Instrumen-

tariums, sondern geschieht durch einen fachlichen und po-

litischen Aushandlungsprozess. Von daher wäre es der Sache 

angemessener, von einer Bedarfseinschätzung oder -aushand-

lung	zu	sprechen,	da	der	Begriff	der	,,Bedarfsermittlung«	eher	

auf	(nicht	vorhandene)	objektive	Tatbestände	verweist.

Auch	auf	der	»offiziellen«	Ebene	wird	der	Aushandlungsprozess	von	Bedarfsdefinitio-

nen in den beteiligten Systemen (Jugendhilfe, Gesundheit, materielle Sicherung) von 

einer	Vielzahl	von	Elementen	und	Faktoren	beeinflusst,	die	von	den	verschiedenen	an	

diesem	Prozess	Beteiligten	mit	unterschiedlicher	Gewichtung	in	die	fachliche	und	poli-

tische	Diskussion	eingebracht	wird:

•	 	gesetzliche	 Vorgaben	 zu	 Leistungsverpflichtungen	 der	 Kommune	 gegenüber	 den	

Bürgern (z.B. im SGB) (Rechtsansprüche),

•	 gesetzliche	Anforderungen	an	die	Kommune	selbst	(Infrastrukturverpflichtungen),

•	 Aussagen	zur	Bedürfnislage	von	Adressatinnen	und	Adressaten	(s.o.	Ergebnisse	von	

Befragungen, Beteiligungsformen),

•	 Ergebnisse	 von	 Nutzeranalysen	 einzelner	 Einrichtungen	

und Dienste,

•	 wissenschaftliche	 Erkenntnisse	 (z.B.	 aus	 Modellversu-

chen),

vom iSt Zum Soll – Zur orgAniSAtion von kommunAlEn PlAnungSProZESSEn im kontExt frühEr hilfEn
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•	 Beobachtungen,	Wahrnehmungen	und	bestehender	Handlungsdruck	bei	den	Fach-

kräften,

•	 Vergleiche	 zu	 den	 Handlungs-	 und	 Versorgungsstrukturen	 anderer	 Kommunen	

(z.B.	 Jahresberichte	 der	 Landesjugendämter,	 Gesundheitsberichterstattung,	 kom-

munale Armutsberichte),

•	 überregionale	 Richtwertvorgaben	 (z.B.	 Versorgungsquo-

ten	 mit	 Tageseinrichtungsplätzen),	 die	 allerdings	 wiede-

rum selbst das Ergebnis von Aushandlungsprozessen auf 

anderer Ebene sind,

•	 politischer	Druck	einzelner	Nutzergruppen	(Lobby)	oder	

einer	politischen	Öffentlichkeit,

•	 (jugend-)politische	Vorstellungen	der	Parteien	und	Verbände,

•	 explizite	Ergebnisse	der	Zielentwicklung	(s.o.).

Diese	sicher	nicht	vollständige	Aufzählung	–	deren	Reihenfolge	keine	Gewichtung	aus-

drücken	soll	–	macht	deutlich,	dass	Bedarfsdefinitionen	nichts	anderes	sein	können	als	

das	 Ergebnis	 sehr	 komplexer	 Aushandlungsprozesse.	 Dies	 bedeutet	 allerdings	 nicht,	

dass	hierbei	jedes	Aushandlungsergebnis	hinzunehmen	wäre.	Die	hier	jeweils	involvier-

ten	Akteure	haben	Randbedingungen	und	Mindeststandards	zu	berücksichtigen,	wenn	

die	Ergebnisse	Bestand	haben	sollen.	So	können	z.B.	Bedarfsanforderungen	nicht	»weg-

definiert«	werden,	die

•	 zum	gesetzlich	vorgegebenen	Leistungsumfang	und	zum	Handlungsrepertoire	des	

Sozialstaates gehören (z.B. Angebote der Beratung, der Förderung der Erziehung in 

der Familie, der Gesundheitsförderung oder Leistungen nach SGB II),

•	 aus	eindeutigen	(ggf.	auch	einklagbaren)	Rechtsansprüchen	der	Leistungsberechtig-

ten resultieren,

•	 sich	aus	gesundheitsbezogenen	oder	sozialpädagogischen	Diagnosen	ergeben,

•	 aufgrund	fachlicher	Standards	in	Richtlinien/Erlassen	festgeschrieben	sind,

•	 zur	 Behebung	 objektivierbarer	 Mangelsituationen	 (z.B.	 fehlender	 Betreuung	 und	

Versorgung von Kindern) erforderlich sind.

Unzulängliche,	 willkürliche	 bzw.	 fachlich	 fragwürdige	 Bedarfssetzungen	 können	 und	

müssen	einer	politischen,	rechtlichen	und	pädagogischen	Kritik	unterzogen,	problema-

tisiert und revidiert werden.

chEckliStE: bEDArfSErmittlung

Sind sich die netzwerkakteure frühe hilfen hinsichtlich ihres Planungsauftrags, also 

des Auftrags, handlungsbedarfe für die kommunale Politik und verwaltung zu identi-

fizieren und zu kommunizieren, bewusst?

haben die netzwerkakteure als vertreter/-innen von organisationen ein mandat ihrer 

Einrichtung, sich an Planungsdiskussionen zu beteiligen?

Sind die verfahren der Diskussion im netzwerk frühe hilfen so gestaltet, dass es ge-

lingen kann, gemeinsame handlungsbedarfe als Ergebnisse der netzwerkdiskussion 

zu erarbeiten und zu beschließen?

werden identifizierte handlungsbedarfe aus den netzwerken frühe hilfen regelmäßig 

in den politischen Diskurs eingespeist?

gibt es regelmäßige Planungsberichte für die kommunale Politik?

gibt es politische beschlüsse zur umsetzung der frühen hilfen in der kommune?

gibt es politische beschlüsse zur umsetzung vom netzwerk frühe hilfen identifizier-

ter und kommunizierter handlungsbedarfe?

achtung: bedarfs- 

definitionen sind 

nicht beliebig!
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massNahmeplaNuNg uNd -durchFühruNg

Die	Maßnahmeplanung	im	Rahmen	der	Planung	Früher	Hilfen	vollzieht	sich	im	engen	

Bezug	zur	Zielentwicklung,	Bestandsaufnahme	und	Bedarfseinschätzung.	Diese	müssen	

nun	umgesetzt	werden	in	konkrete	Vorstellungen	über	Aktivitäten,	Programme,	Konzep-

te,	Dienste	und	Einrichtungen	zur	bedarfsgerechten	Gestaltung	der	kommunalen	Frühen	

Hilfen.

Es	 geht	 darum,	 auf	 der	 Grundlage	 des	 erhobenen	 Bestandes	 (IST)	 und	 der	 fachlich	

und politisch ausgehandelten Bedarfe (SOLL) Handlungsbedarfe für notwendige Ge-

staltungskonsequenzen	zu	formulieren.	Solche	Gestaltungskonsequenzen	können	sich	

beziehen auf

•	 die	quantitative	und	qualitative	Anpassung	bestehender	und	 in	 ihrer	grundsätzli-

chen	Notwendigkeit	unbestrittener	Angebote	Früher	Hilfen	an	die	herausgearbeite-

ten	aktuellen	fachlichen	Erfordernisse,

•	 die	Umstrukturierung	oder	Umprofilierung	vorhandener	Angebote	Früher	Hilfen,	

die aufgrund veränderter Bedarfslagen oder eines veränderten Inanspruchnahme-

verhaltens	 der	 Betroffenen	 neue	 Arbeitsformen	 und	 -schwerpunkte	 entwickeln	

müssen,

•	 die	 Schaffung	 neuer	 Angebote	 und	 Arbeitsansätze	 der	

Frühen	Hilfen,	die	sich	in	der	Bedarfsdiskussion	als	hilf-

reich	oder	gar	notwendig	herauskristallisiert	haben.

Wurde	Maßnahmeplanung	bislang	mit	bedarfsgerechtem	»Ausbau«	gleichgesetzt,	wird	

aus	dieser	kurzen	Aufzählung	schon	deutlich,	dass	es	nicht	immer	nur	um	Neuschaf-

fung	von	Angeboten	geht,	sondern	zunehmend	die	Frage	der	Umstrukturierung	und	

der	Veränderung	von	Konzepten	und	Handlungsansätzen	zum	bestimmenden	Thema	

der	Netzwerke	Frühe	Hilfen	wird.	

Folgende	Fragestellungen	werden	in	diesem	Teil	zu	beantworten	sein:

chEckliStE: mASSnAhmEPlAnung

in welchen handlungsfeldern wollen wir schwerpunktmäßig aktiv werden?

welche Zielgruppen heben wir besonders hervor?

welche Ziele verfolgen wir in den einzelnen handlungsfeldern?

wie wollen wir die Ziele erreichen?

welche ressourcen müssen wir dafür einsetzen?

wer ist dafür verantwortlich?

wie überprüfen wir die wirkung? (mAiS 2011, S. 49)

In der Bearbeitung genau dieser Fragen begründet sich der Sinn der verbindlichen 

Netzwerke	nach	§	3	KKG.

eValuatIoN uNd FortschreIbuNg

Unter	Evaluation	sozialplanerischer	Maßnahmen	wird	die	systematische	Erfassung	und	

Analyse	der	subjektiven	und	objektiven	Effekte	verstanden,	die	als	Ergebnisse	dieser	Maß-

nahmen	festgestellt	werden	können.	Das	Ziel	dabei	ist,	die	Effektivität	und	Effizienz	lau-

fender	Maßnahmen	zu	überprüfen	und	daraus	Schlüsse	und	Folgerungen	für	zukünftige	

wohin wollen wir und 

was ist dafür zu tun?
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Handlungsbedarfe	zu	ziehen.	Eingeleitete	Maßnahmen	sollen	

in	ihrer	Wirksamkeit	abgeschätzt	werden,	um	–	bei	zufrieden-

stellendem	Effekt	–	die	Maßnahmen	fortzusetzen,	bei	anderen	

als	 den	 geplanten,	 also	 unbeabsichtigten	 Effekten	 diesen	 be-

werten	zu	können	und	bei	negativen	Effekten	andere	Maßnahmen	in	die	Wege	leiten	zu	

können.

Es geht also darum, zu untersuchen und zu bewerten, 

•	 ob	 die	 ursprüngliche	 Problemsicht	 angemessen	 und	 die	 daraus	 abgeleiteten	 Be-

darfsannahmen realistisch waren,

•	 ob	die	als	Handlungsbedarfe	formulierten	Maßnahme-Entscheidungen	in	qualitati-

ver	und	in	quantitativer	Hinsicht	den	Erwartungen	entsprochen	haben,

•	 ob	die	anvisierte	Aufgabe	zufriedenstellend	gelöst	wurde	und

•	 welche	Anpassungen	und	Korrekturen	für	eine	effizientere	Aufgabenwahrnehmung	

im	Bereich	der	Frühen	Hilfen	in	Zukunft	für	erforderlich	erachtet	werden.

Solche	 Korrekturen	 und	 Anpassungen	 geschehen	 im	 Rahmen	 von	 Fortschreibungen	

planerischer	Konzepte,	in	denen	die	Erfahrungen	mit	bestimmten	Maßnahmen	aufge-

nommen	und	analysiert	werden	können,	um	eine	Qualifi-

zierung	und	Weiterentwicklung	der	Maßnahmenprogram-

me zu gewährleisten.

Da	 das	 Sozialgesetzbuch	 die	 Planung	 zur	 Daueraufgabe	 der	 öffentlichen	 Träger	 be-

stimmt, sind Evaluation und Fortschreibung weniger als eigenständige Elemente des 

Planungsprozesses	 zu	 betrachten.	Sie	 stellen	 vielmehr	 einen	 immanenten	 Bestandteil	

des	Planungsprozesses	selbst	dar.	Bestandsaufnahme,	Zielentwicklung	und	Bedarfsfest-

stellung	 beginnen	 ja	 keinesfalls	 bei	 Null,	 sondern	 sind	 gleichsam	 als	 Evaluation	 und	

Fortschreibung	vorhergehender	Bedarfs-	und	Maßnahmeentscheidungen	angelegt.	In-

sofern	gilt	die	Aufforderung	zur	Evaluation	und	Fortschreibung	von	Beginn	der	Pla-

nung	an	über	den	gesamten	Prozess	hinweg	für	alle	anderen	hier	skizzierten	Planungs-

elemente.

chEckliStE: EvAluAtion

Sind Ziele und Erwartungen an die Evaluation realistisch?

gelingt es, ein gemeinsames interesse aller Akteure an einer Evaluation zu wecken?

ist es möglich, die Evaluation an die umfassenden Qualitätsentwicklungsanforde-

rungen in den am netzwerk frühe hilfen beteiligten Arbeitsfeldern anzukoppeln und 

hiermit zu synchronisieren?

gelingt es, sich auf zentrale Schlüsselaspekte der frühen hilfen als gegenstand der 

Evaluation zu verständigen? welche Schwerpunkte der Arbeit sollen in den mittel-

punkt der Evaluation gerückt werden?

gibt es eine verständigung zwischen den netzwerkakteuren frühe hilfen und Politik 

über zentrale Praxisziele und indikatoren für die Evaluation?

Sind konzipierte Erhebungsverfahren vom Aufwand her praktikabel? werden mit 

vertretbarem Aufwand relativ schnell valide Ergebnisse erzeugt? 

werden Evaluationsergebnisse angemessen an die netzwerke frühe hilfen zurückge-

koppelt und dort einer gemeinsamen bewertung unterzogen?

werden Erkenntnisse für zukünftige Steuerungsentscheidungen generiert?

… und was können 

wir besser machen?

wie gut erreichen 

wir unsere ziele…
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eckpunkte einer planungskonzeption »Frühe hilfen«  

(vgl. hierzu auch schone 2012)

es geht bei der planung »Früher hilfen« auf kommunaler ebene nur be-

grenzt um die entwicklung zusätzlicher, neuer angebote (z.b. Familien-

hebammen, besuchsdienste), sondern im kern eher um Veränderung der 

strukturen und des grundverständnisses kommunaler akteure (vgl. stieve 

2009, 14). wesentliches element wären hier regelmäßig stattfindende 

Netzwerkkonferenzen aller zu beteiligenden akteure, die sich als ein zentra-

les, arbeitsfeldübergreifende planungsgremium bilden. sie arbeiten auf der 

grundlage einer von der kommunalpolitik verabschiedeten konzeption, die 

folgende eckpunkte umfasst:

 die koordination des Netzwerkes Frühe hilfen wird als originäre pla-

nungsaufgabe (Infrastrukturauftrag) verstanden. die hierfür notwendi-

gen personellen ressourcen sind daher auch konsequenterweise – allein 

um parallelstrukturen bei den öffentlichen trägern zu vermeiden – dem 

arbeitsbereich der Jugendhilfe-/sozialplanung zuzuordnen. (der so ange-

reicherte planungsbereich ist ob seiner ressortübergreifenden Funktion 

idealerweise als stabsstelle auf dezernatsebene verankert.)

 Für einen definierten und festgelegten sozialraum (in der regel der ge-

samte Jugendamtsbezirk, in großstädten möglicherweise eher stadtbe-

zirke, in kreisen ggf. regionen) wird die Netzwerkkonferenz von Fach-

kräften öffentlicher und freier träger sowie freiberuflicher akteure aus 

dem bereich der Frühen hilfen als zentrales arbeitsfeldübergreifendes 

koordinations- und planungsgremium verstanden.

 Im planungsgremium der Netzwerkkonferenz bündeln sich bestimmte 

erwartungen und befugnisse bezüglich der weiterentwicklung der kom-

munalen Infrastruktur in den Frühen hilfen:

• diskussion und abstimmung fachlicher (Qualitätsentwicklungs-)

standards;

• entwicklung von gemeinsamen zielvorstellungen;

• diskussion und bewertung der von der planung vorgelegten empiri-

schen bestandsdaten (bestandsanalyse);

• abgabe von bedarfseinschätzungen;

• Formulierung von handlungsbedarfen für politik und Verwaltung;

• entgegennahme von berichten zum planungsstand und von umset-

zungsergebnissen;

• ggf. Initiierung von speziellen arbeitsgruppen zu spezifischen the-

menbereichen der Frühen hilfen (thematische planungsgruppen).

 die mitarbeit in der Netzwerkkonferenz erfordert von seiten der teilneh-

merinnen und teilnehmer einen bewussten willen zur gemeinsamen ge-

staltung der lokalen Infrastruktur Früher hilfen. diese mitarbeit ist nicht 

voraussetzungslos, sondern stets im kontext ihrer strukturellen grenzen 

und der besonderheiten sowie spezifischen rahmenbedingungen der 

unterschiedlichen handlungssysteme zu betrachten.

 die ergebnisse der Netzwerkkonferenz werden von der Netzwerkkoor-

dination Frühe hilfen/planung gebündelt und in die kommunalen aus-

schüsse eingespeist. 

 Nach befassung der ausschüsse wird dem rat/kreistag jährlich ein be-

richt zum stand der planung Früher hilfen vorgelegt.
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ein so gearteter arbeitsauftrag für die Netzwerke Frühe hilfen sollte vom 

rat/kreistag verabschiedet werden, womit seitens der kommunalen politik 

die Netzwerkkonferenz mit einem offiziellen planungsauftrag (bzw. auftrag 

zur beteiligung an der planung im kontext Frühe hilfen) ausgestattet wird 

und womit sichergestellt wird, dass die kommunale politik diese Form der 

politikberatung durch die im bereich der Frühen hilfen lokal tätigen Fach-

kräfte wünscht und einfordert. der rat/kreistag schafft damit im besten 

Fall die Verbindlichkeit, sich an den planungen zu Frühen hilfen und Netz-

werken Frühe hilfen aktiv zu beteiligen und damit an der entwicklung der 

kommunalen Infrastruktur verantwortlich mitzuwirken.

frühE hilfEn unD kommunAlE SoZiAlPlAnung

Frühe hIlFeN uNd kommuNale sozIalplaNuNg
– eIN modell –

Stadtrat Kreistag

Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss, Gesundheitsausschuss, 
ggf. weitere kommunale Ausschüsse

Koordination /
Planung

Ggf. spezielle
Arbeitsgruppen

Ggf. spezielle
Arbeitsgruppen

Netzwerkkonferenz 
Frühe Hilfen

Gesundheitsamt      Sozialamt     Angehörige der Heilberufe
Gemeinsame Servicestellen      Krankenhäuser    Agenturen für Arbeit

Sozialpädriatische Zentren      Schwangerschaftsberatungsstellen   Kommunale Jobcenter
Beratungsstellen für soziale Problemlagen         Familienbildungsstätten    Interdisziplinäre Frühförderstellen

Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz vor familialer Gewalt       u.a.



24vom iSt Zum Soll – Zur orgAniSAtion von kommunAlEn PlAnungSProZESSEn im kontExt frühEr hilfEn

IN kürze: 

Die Realisierung Früher Hilfen bedeutet die Gestaltung einer kommunalen Infrastruktur 

für Familien. Die Aufforderung zum interdisziplinären Handeln der Fachkräfte erfordert 

entsprechende Strukturen auf der Ebene der Träger und Organisationen, die durch kommu-

nale Planungsprozesse aufgebaut, begleitet und abgesichert werden. Planvolles Handeln im 

Kontext der Netzwerke Frühe Hilfen heißt immer auch sozialplanerisches Handeln. Qua-

lifiziertes Handeln der Fachkräfte und eine qualifizierte Vernetzung setzt immer auch eine 

»qualifizierte« Infrastruktur voraus. Aufgabe der Akteure in den Netzwerken Frühe Hilfen 

ist es, aus ihrer interprofessionellen und interinstitutionellen Kooperation Rückschlüsse für 

das Zusammenwirken der Teile des Hilfesystems zu ziehen. Netzwerkkoordinatorinnen und 

-koordinatoren Frühe Hilfen sind in diesem Sinne immer auch Planungskoordinatorinnen 

und -koordinatoren für die kommunale Infrastruktur. Nur wenn dies auch institutionell 

abgesichert ist und es einen bewussten politischen Gestaltungswillen in dieser Hinsicht gibt, 

lassen sich die Ziele, die mit dem Begriff der Frühen Hilfen assoziiert werden, langfristig 

und nachhaltig realisieren.
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